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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Mini-Jobs, Midi-Jobs - tiber geringfiigige Beschéftigung herrscht eine
rege Debatte.

Richtig ist, dass die Zahl der geringfiigig Beschéftigten in den ver-
gangenen Jahren zugenommen hat. Gleichzeitig haben nach wie

vor etwa 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Deutschland ein unbefristetes Arbeitsverhéltnis. Der Anteil dieser unbefristeten
Jobs ist stabil.

Wir stellen fest: Die Arbeitsweltist in Bewegung geraten. Den alten Dreiklang
Ausbildung, Vollzeitjob, Rente wird es in Zukunft kaum noch geben. Die meisten
Menschen werden und wollen mal mehr, mal weniger arbeiten, abhéngig von der
Frage, wie ihr Job gestaltet ist, ob sie sich Zeit fiir Kindererziehung oder Weiter-
bildung nehmen méchten. Flexible Beschaftigungsformen wie befristete Stellen,
Teilzeitarbeit, Mini-Jobs und Zeitarbeit spielen dabei eine wichtige Rolle.

Sie schaffen Wahlmadglichkeiten, bieten die Vorteile sozialer Absicherung und
bauen Briicken fiir den Einstieg oder die Riickkehr auch in Vollzeitbeschaftigung
—gerade auch fiir Menschen, die sonst nur geringe Chancen auf dem ersten Arbeits-
markt hitten. Und sie sorgen fiir die Flexibilitit, die die Unternehmen heute drin-
gend brauchen, um marktgerecht auf Nachfragespitzen oder Auftragsflauten
reagieren konnen.

In jedem Fall gilt: Wer die vorhandenen Moéglichkeiten fiir sich nutzen méchte,
sollte Bescheid wissen. Die Informationen, die wir mit dieser Broschiire bieten, sind
dafiir eine gute Grundlage.
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Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin fiir Arbeit und Soziales



Neuregelungen seit 2004 und ab Juli 2006 (im Uberblick)

Neuregelungen seit 2004
und ab Juli 2006 (im Uberblick)

=  Entgeltgrenze steigt einheitlich auf 400 EUR.
s Bisherige 15-Stunden-Regelung entfillt.

m  Arbeitgeber zahlt 30 % pauschale Abgaben (15 % gesetzliche Rentenversiche-
rung, 13 % gesetzliche Krankenversicherung und 2 % Steuern) sowie ggfs. eine
Umlage nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und dem Muterschutzgesetz.

s FirMini-Jobs in privaten Haushalten gilt eine geringere Abgabenquote von
12%(je 5 % zur gesetzlichen Rentenversicherung und gesetzlichen Krankenver-
sicherung und ebenfalls 2 % Steuern) sowie ggfs. eine Umlage nach dem Ent-
geltfortzahlungsgesetz und dem Mutterschutzgesetz: seit dem 1. Januar 2006
hat der Arbeitgeber einen einheitlichen Unfallversicherungsbeitrag von 1,6 %
zu zahlen.

»  Neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschéaftigung ist die Aus-
ubung einer geringfiigig entlohnten Beschéftigung moéglich, ohne dass diese
durch die Zusammenrechnung mit der Hauptbeschéftigung sozialversiche-
rungspflichtig wird.

»  Beikurzfristigen Beschédftigungen ist MaBstab das Kalenderjahr.

s Einezentrale Meldestelle: Minijobzentrale, 45115 Essen
Service-Center: 01801200 504
(Ortstarif)
Mo. - Fr. 7.00h bis 19.00h
Fax: 0201384 97 97 97
www.minijob-zentrale.de

= Einfiuhrung einer Gleitzone bei Einkommen zwischen 400,01 EUR und 800 EUR:
der Arbeitnehmerbeitrag steigt linear von ca. 9 % auf den hélftigen Arbeitneh-
merbeitrag an bei gleichzeitig vollem Leistungsanspruch der Sozialversiche-
rung ab 400,01 EUR.



Neuregelungen seit 2004 und ab Juli 2006 (im Uberblick)

Mit diesen Neuregelungen ist die geringfiigige Beschéftigung modernisiert und
entbiirokratisiert und damit eine wichtige Weiche fiir mehr Beschéftigung auf der
Seite der Sozialversicherung wirksam neu gestellt worden. Jetzt gilt es, dieses wich-
tige Instrumentarium in der Praxis der Wirtschaft anzuwenden und den Arbeits-
markt im unteren Lohnbereich dauerhaft zu stabilisieren und auszubauen.
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Teil 1| Geringfiigige Beschaftigung

1. Geringfiigig entlohnte Beschiaftigung
(§ 8 Viertes Buch Sozialgesetzbuch - SGB 1V)

Eine geringfiigig entlohnte Beschéftigung liegt vor, wenn das monatliche
Arbeitsentgelt regelméBig 400 EUR nicht tiberschreitet.

1.1 Sozialversicherung
11.1. Krankenversicherung

Der Arbeitgeber zahlt Pauschalbeitrdge von 13 % des Arbeitsentgelts an die gesetz-
liche Krankenversicherung. Das gilt jedoch nur fiir geringfiigig Beschéftigte, die in
der gesetzlichen Krankenversicherung versichert (auch familienversichert) sind.
Zusétzliche Anspriiche entstehen aus diesen Beitrdgen nicht, weil diese Beschaftig-
ten bereits vollen Krankenversicherungsschutz haben.

Fiir geringfiigig Beschéftigte, die privat versichert sind und die nicht Mitglied einer
gesetzlichen Krankenversicherung und auch nicht als Familienmitglied mitver-
sichertsind, hat der Arbeitgeber keine Pauschalbeitrdge zu entrichten.

Die beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist
an die Erhéhung der Geringfiigigkeitsgrenze auf 400 EUR angepasst worden. Eine
Familienversicherung ist auch dann gewahrleistet, wenn das Gesamteinkommen
der geringfiigig Beschéftigten regelméBig im Monat den Betrag von 400 EUR nicht
uberschreitet.

1.1.2. Rentenversicherung mit Aufstockungsoption

Der Arbeitgeber zahlt Pauschalbeitrdge von 15 % des Arbeitsentgelts zur gesetzli-
chen Rentenversicherung. Aus den vom Arbeitgeber zu zahlenden pauschalen Bei-
tragen erwachsen dem Arbeitnehmer bei der Rentenberechnung Vorteile in Form
eines Zuschlags an Entgeltpunkten, aus dem wiederum in begrenztem Umfang
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Wartezeitmonate ermittelt werden. Aus einem Jahr geringfiigiger Beschéftigung
mit monatlichem Entgelt von 400 EUR ergeben sich derzeit 3,08 EUR monatliche
Rente und vier Monate Wartezeit.

Um eine Regelaltersrente zu erhalten, muss der Versicherte eine Wartezeit von finf
Jahren (60 Monate) erfiillen. Bei dieser Wartezeit werden Zeiten der rentenversiche-
rungspflichtigen Beschéaftigung oder Tatigkeit oder auch Zeiten der Kindererzie-
hung berticksichtigt.

Geringfiigig Beschéftigte, fiir die der Arbeitgeber Pauschalbeitrage zur gesetzli-
chen Rentenversicherung in Héhe von 15 % zahlt, haben die Moglichkeit, diesen
Pauschalbeitrag auf den vollen Pflichtbeitrag zu ergénzen und damit Anspriiche
auf dasvolle Leistungsspektrum der Rentenversicherung (Anspruch auf Rehabilita-
tion, Rente wegen verminderter Erwerbsfdhigkeit, vorgezogene Altersrenten, Ren-
tenberechnung nach Mindesteinkommen, Anspruch auf die Férderung nach der
sog. Riester-Rente) zu erwerben. In dem Fall erh6ht sich die monatliche Rente aus
einem Jahr geringfiigiger Beschiftigung mit monatlichem Entgelt von 400 EUR um
4,08 EUR. Dieser Verzicht auf die bestehende Versicherungsfreiheit muss gegen-
uber dem Arbeitgeber schriftlich erklart werden. Der Verzicht gilt fiir die gesamte
Dauer der geringfiigigen Beschéftigung und kann nicht widerrufen werden. Erst
mit Aufgabe der Beschéftigung verliert der Verzicht seine Wirkung. Der Arbeit-
geber ist verpflichtet, seine Beschéftigten tiber die Moglichkeit der Aufstockungs-
option zu unterrichten.

Arbeitsentgelt ab 155 EUR monatlich

Der Arbeitnehmer hat lediglich die Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des
Arbeitgebers zum vollen Beitrag von 19,9 % zusétzlich aufzubringen (Differenz 4,9 %).

Beispiel: Ein geringfiigig Beschéftigter mit einem Verdienst von 400 EUR im Monat
hat somit einen zusatzlichen Beitrag von 19,60 EUR (4,9 % von 400 EUR)
monatlich aufzubringen.
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Arbeitsentgelt unter155 EUR monatlich

Der geringfiigig Beschéftigte mit einem geringen monatlichen Entgelt unter 155 EUR
kann den Arbeitgeberanteil ebenfalls ergénzen, er hat jedoch einen Mindestbeitrag
zu beachten. Der Arbeitnehmer zahlt somit die Differenz zwischen dem Pauschal-
beitrag des Arbeitgebers und dem Mindestbeitrag. Der Mindestbeitrag errechnet
sich aus19,9 %von 155 EUR, er betrédgt also 30,85 EUR.

Beispiel: Bei einer geringfiigigen Beschéftigung mit einem Monatsverdienst von
50 EUR zahlt der Arbeitgeber 7,50 EUR (15 % von 50 EUR) und der Arbeit-
nehmer einen Beitrag von 23,35 EUR (30,85 EUR abziiglich 7,50 EUR).

1.1.3. Unfallversicherung

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind alle abhéngig Beschéftigten unabhén-
gig von der Hohe ihres Arbeitsentgeltes — somit auch geringfiigig und kurzfristig
Beschéftigte - kraft Gesetzes gegen Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten ver-
sichert. Zusténdig fiir die Versicherung sind die nach Branchen gegliederten
Berufsgenossenschaften, fiir private Haushalte je nach Landesrecht die Landes-
unfallkassen oder die Gemeindeunfallversicherungsverbénde.

Der Arbeitgeber meldet das Beschéftigungsverhéltnis dem zustdndigen Unfallver-
sicherungstrager. Dieser legt die Hohe der Beitrédge entsprechend dem Aufwen-
dungsbedarf und den Gefdhrdungsrisiken der versicherten Personengruppe selbst
fest und teilt dem Arbeitgeber den zu zahlenden Beitrag durch einen Bescheid mit.
Die Beitragslast muss allein der Arbeitgeber tragen.

Tritt ein Arbeitsunfall des Beschéaftigten ein, hat der Arbeitgeber diesen dem zu-
stdndigen Unfallversicherungstrdger zu melden, damit der Arbeitnehmer die ihm
zustehenden Leistungen erhalten kann.
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1.2. Zusammentreffen mehrerer Beschdftigungen
1.2.1. Mehrere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen

Mehrere geringfiigig entlohnte Beschédftigungen werden zusammengerechnet,
ebenso geringfiigige Beschaftigungen im gewerblichen Bereich mit geringfiigigen
Beschéftigungen im Privathaushalt. Wird die Geringfiigigkeitsgrenze von 400 EUR
iiberschritten, tritt vom Tag des Uberschreitens an Versicherungspflicht in allen
Zweigen der Sozialversicherung ein (im Bereich von 400,01 EUR bis 800 EUR gemé8
den Regelungen zur Gleitzone).

1.2.2.  Geringfiigige Beschiftigung(en) mit Hauptbeschéaftigung

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschéftigung kann eine gering-
fiigige Beschéaftigung sozialversicherungsfrei ausgeiibt werden. Jede weitere
geringfiigige Beschéftigung wird mit der sozialversicherungspflichtigen Haupt-
beschéftigung zusammengerechnet und unterféllt damit der vollen Sozialversiche-
rungspflicht (Ausnahme: Arbeitslosenversicherung).

Beachte: In den Féllen, in denen ein Sozialversicherungstrager erst spater feststellt,
dass infolge Zusammenrechnung die Geringfiigigkeitsgrenze tiberschrit-
ten wird, tritt die Versicherungspflicht erst ab dem Zeitpunkt ein, zu dem
diese Feststellung durch den Sozialversicherungstréager gegeniiber dem
Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch Bescheid mitgeteilt wurde.

1.2.3. Mehrere Beschaftigungen bei demselben Arbeitgeber

In den Féllen, in denen ein Arbeitnehmer bei demselben Arbeitgeber gleichzeitig
mehrere Beschéaftigungen ausiibt, ist sozialversicherungsrechtlich ohne Riicksicht
auf die arbeitsvertragliche Gestaltung von einem einheitlichen Beschiftigungsver-
héltnis auszugehen.
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1.3. Uberschreiten der Geringfiigigkeitsgrenze

Uberschreitet das Arbeitsentgelt die Geringfiigigkeitsgrenze von 400 EUR, so tritt
vom Tage des Uberschreitens an Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozial-
versicherung ein (im Bereich von 400,01 EUR bis 800 EUR gemdB den Regelungen
zur Gleitzone).

2. Geringfiigige Beschéftigung in Privathaushalten (§ 8a SGB 1V)

Eine geringfiigige Beschéaftigung in Privathaushalten liegt dann vor, wenn die
Beschéftigung durch einen Privathaushalt begriindet wird und gewdéhnlich von
einem Mitglied des Haushaltes ausgefiihrt werden kann. Das monatliche Arbeits-
entgelt aus dieser Beschéftigung darf regelméaBig im Monat400 EUR nicht tiber-
schreiten.

2.1. Sozialversicherung

Fiir Dienstleistungen im Privathaushalt gelten geringere Beitragssétze als bei einer
geringfiigigen Beschéftigung im gewerblichen Bereich.

211 Krankenversicherung

Der Arbeitgeber zahlt fiir geringfiigig Beschéftigte in Privathaushalten, die in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichert (auch familienversichert) sind, Pau-
schalbeitrdge von 5 % des Arbeitsentgelts an die gesetzliche Krankenversicherung.
Die Regelung gilt nur fiir Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung; zu-
sdtzliche Anspriiche entstehen aus diesen Beitrdgen nicht, weil diese Beschaftigten
bereits vollen Krankenversicherungsschutz haben.

Die beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist
an die Erhohung der Geringfiigigkeitsgrenze auf 400 EUR angepasst worden.
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ADb 1. April 2003 ist eine Familienversicherung auch dann méglich, wenn das Ge-
samteinkommen der geringfiigig Beschéftigten regelmégBig im Monat den Betrag
von 400 EUR nicht tiberschreitet.

2.1.2. Rentenversicherung mit Aufstockungsoption

Der Arbeitgeber zahlt fiir geringfiigig Beschéftigte in Privathaushalten Pauschal-
beitrdge in Hohe von 5 % des Arbeitsentgelts zur gesetzlichen Rentenversicherung.
Auch aus dieser Beitragsentrichtung entstehen dem Beschéftigten bei der Renten-
berechnung Vorteile in Form eines Zuschlags an Entgeltpunkten, aus dem wieder-
um in begrenztern Umfang Wartezeitmonate ermittelt werden. Aus einem Jahr
geringfiigiger Beschéftigung im Privathaushalt mit monatlichem Entgelt von

400 EUR ergeben sich derzeit 1,04 EUR monatliche Rente und zwei Monate Warte-
zeit.

Geringfiigig Beschéftigte, fir die der Arbeitgeber Pauschalbeitrage zur gesetz-
lichen Rentenversicherung in Héhe von 5 % zahlt, haben die Méglichkeit, diesen
Pauschalbeitrag auf den vollen Pflichtbeitrag zu ergénzen und damit Anspriiche
auf dasvolle Leistungsspektrum der Rentenversicherung zu erwerben - s. auch
unter1.1.2.

Arbeitsentgelt ab 155 EUR monatlich

Der Arbeitnehmer hat die Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitge-
bers zum vollen Beitrag von 19,9 % zusétzlich aufzubringen (Differenz 14,9 %).

Beispiel: Ein geringfiigig Beschéftigter im Privathaushalt mit einem Verdienst von
400 EUR im Monat hat somit einen zuséatzlichen Beitrag von monatlich
59,60 EUR (14,9 % von 400 EUR) aufzubringen.
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Arbeitsentgelt unter155 EUR monatlich

Der geringfiigig Beschéftigte mit einem monatlichen Entgelt unter 155 EUR kann
den Arbeitgeberanteil ebenfalls ergdnzen, er hat jedoch einen Mindestbeitrag zu
beachten. Der Arbeitnehmer zahlt somit die Differenz zwischen dem Pauschal-
beitrag des Arbeitgebers und dem Mindestbeitrag. Der Mindestbeitrag errechnet
sich aus19,9 %von 155 EUR, er betrédgt also 30,85 EUR.

Beispiel: Bei einer Beschéftigung im Privathaushalt mit einem Monatsverdienst von
50 EUR zahlt der Arbeitgeber 2,50 EUR (5 % von 50 EUR) und der Arbeitneh-
mer einen Beitrag von 28,35 EUR (30,85 EUR abziiglich 2,50 EUR).

21.3. Unfallversicherung

Es gelten grundsétzlich die Ausfiihrungen zu Punkt1.1.3., allerdings mit dem Unter-
schied, dass fiir geringfiigig Beschéftigte in Privathaushalten seit dem 1. Januar
2006 ein einheitlicher Unfallversicherungsbeitrag von 1,6 % des Arbeitsentgelts zu
zahlen ist, der iiber die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ein-
gezogen wird (s. auch Punkt4.2).

2.2, Zusammentreffen mehrerer Beschaftigungen

Fiir das Zusammentreffen mehrerer gleichzeitig ausgeiibter geringfiigiger
Beschéftigungen im Privathaushalt mit anderen geringfiigigen Beschéftigungen
bzw. mit einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschéftigung gelten die
Ausfiihrungen zu Punkt1.2. und 1.3. entsprechend.
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3. Kurzfristige Beschdftigung oder Saisonbeschéftigung
(§ 8 SGB 1V)

Eine kurzfristige Beschéaftigung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Beschéfti-
gungsverhdltnis auf langstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage i Kalenderjahr
begrenzt ist. Ein Arbeitnehmer kann als Saisonarbeitskraft bis zu zwei Monate oder
50 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres sozialversicherungsfrei beschéaftigt
werden. Dabei muss die Beschéftigung aber entweder vertraglich oder nach der
Art des Beschéaftigungsverhaltnisses begrenzt angelegt sein und darf nicht berufs-
maBig ausgeiibt werden. Auf die Hohe des Entgelts kommt es hier —anders als bei
der geringfiigig entlohnten Beschéftigung - zunédchst nicht an.

3.1. Sozialversicherung

Fiir eine kurzfristige Beschéftigung sind weder vom Arbeitnehmer noch vom
Arbeitgeber (Ausnahme: Arbeitgeber hat Beitrage zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung zu entrichten, siehe Punkt1.1.3.) Beitrdge abzufiihren, es fallen auch keine
Pauschalbeitrdge fiir den Arbeitgeber an.

3.2, Zusammentreffen mehrerer Beschaftigungen
3.21. Mehrere kurzfristige Beschaftigungen

Bei der Priifung, ob die Zeitrdume von zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen iiber-
schritten werden, sind die Zeiten mehrerer aufeinander folgender kurzfristiger
Beschéftigungen zusammenzurechnen. Es ist somit jeweils bei Beginn einer neuen
kurzfristigen Beschéftigung zu priifen, ob diese mit den schon im laufenden Kalen-
derjahr ausgetibten Beschéaftigungen die Grenze von zwei Monaten oder 50 Arbeits-
tagen iiberschreitet.
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Werden infolge des Zusammenrechnens mehrerer kurzfristiger Beschaftigungen
die maBgeblichen Zeitgrenzen tiberschritten, liegt eine regelméaBig ausgetibte
Beschéftigung vor, die der Sozialversicherungspflicht unterliegt, es sei denn, die
Merkmale einer geringfiigig entlohnten Beschaftigung liegen vor; hierbei ist die
Verdienstgrenze von 400 EUR maBgeblich.

Beachte: In den Féllen, in denen ein Sozialversicherungstrager erstim Nachhinein
feststellt, dass infolge Zusammenrechnung die Geringfiigigkeitsgrenze
uberschritten wird, tritt die Versicherungspflicht erst ab dem Zeitpunkt
ein, an dem diese Feststellung durch den Sozialversicherungstrager ge-
geniiber dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber durch Bescheid mitgeteilt
wurde.

3.2.2. Kurzfristige Beschaftigung und geringfiigige Beschaftigung

Eine geringfiigige Beschéaftigung (im gewerblichen Bereich und im Privathaushalt)
und eine kurzfristige Beschiftigung werden nicht zusammengerechnet.

3.2.3. Kurzfristige Beschaftigung und Hauptbeschiftigung

Eine kurzfristige Beschéftigung und eine sozialversicherungspflichtige Hauptbe-
schaftigung werden ebenfalls nicht zusammengerechnet.

3.24. Mehrere Beschaftigungen bei demselben Arbeitgeber

Die Ausfiihrungen zu Punkt 1.2.3. gelten entsprechend.
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3.3. Uberschreiten der Zeitgrenze von zwei Monaten
oder 50 Arbeitstagen

Uberschreitet eine kurzfristige Beschéftigung entgegen der urspriinglichen Erwar-
tung die Zeitdauer von zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen, so tritt vom Tage des
Uberschreitens an Sozialversicherungspflicht ein (Ausnahme: die Merkmale einer
geringfiigig entlohnten Beschéftigung liegen vor).

4. Verfahren

4.1. Geringfiigige Beschaftigung

Alle geringfiigigen Beschéftigungsverhéltnisse miissen wie andere Beschéftigungs-
verhéltnisse der Sozialversicherung gemeldet werden, d.h. geringfiigige Beschafti-
gungen mit einem monatlichen Verdienst bis zu 400 EUR sowie kurzfristige Be-
schéaftigungen sind in das normale Meldeverfahren einbezogen.

Allerdings sind die Meldungen immer bei der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale), und nicht bei den Krankenkassen ein-
zureichen.

Der Arbeitgeber muss nicht nur die An- und Abmeldungen, sondern auch alle ande-
ren Meldungen an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See rich-
ten. Fur kurzfristige Beschéftigungen von ldngstens zwei Monaten oder 50 Arbeits-
tagen im Kalenderjahr sind allerdings keine Unterbrechungsmeldungen und
Jahresmeldungen abzugeben. Fiir die Meldungen der Beschaftigungsverhaltnisse
zur gesetzlichen Unfallversicherung gelten die Ausfithrungen zu Punkt 1.1.3.
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4.2. Geringfiigige Beschaftigung in privaten Haushalten

Bei einer geringfiigigen Beschéftigung im Privathaushalt ist das Haushaltsscheck -
verfahren obligatorisch; das allgemeine Meldeverfahren ist also nicht zuldssig.
Unterlagen und Erlduterungen zum Haushaltsscheckverfahren finden sich im In-
ternet unter www.minijobzentrale.de. Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See vergibt die Betriebsnummer fiir den Arbeitgeber, berechnet den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag, die Umlagen nach dem Entgeltfortzahlungs-
gesetz sowie die Pauschsteuer und zieht per Lastschriftverfahren an zwei Stichta-
gen (15. Januar und 15. Juli) die Betrége ein. Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See bescheinigt dem Arbeitgeber auch die fiir die steuerliche
Absetzbarkeit maBgebenden Aufwendungen. Die Privathaushalte werden von den
Rentenversicherungstrdgern nicht geprift. Seit dem 1. Januar 2006 ist auch die Un-
fallversicherung in das Haushaltsscheckverfahren integriert. Damit erfolgt - abwei-
chend von Punkt1.1.3. - die allgemeine Anmeldung und der Beitragseinzug nicht
iiber die Unfallversicherungstrager, sondern allein tiber die Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See.

4.3. Aufklarungspflicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber muss seine geringfiigig beschéftigten Arbeitnehmer tiber die Mog-
lichkeit aufklaren, dass sie durch schriftliche Erklarung auf die Rentenversiche -
rungsfreiheit verzichten konnen. Dann muss neben dem pauschalen Beitrag des
Arbeitgebers zur Rentenversicherung vom Arbeitnehmer ein Arbeitnehmerbeitrag
in Hohe der Differenz zum vollen Rentenversicherungsbeitrag geleistet werden.
Wiinscht der Arbeitnehmer die sog. Aufstockung, so teilt der Arbeitgeber dies der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See mit. Bei geringfiigig im
Privathaushalt Beschéftigten berechnet die Deutsche Rentenversicherung Knapp -
schaft-Bahn-See auch diese Beitrdge und zieht sie ein.
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5 e Arbeitsrecht

Grundsatzlich sind geringfiigig beschéftigte Arbeitnehmer arbeitsrechtlich ihren
vollzeitbeschéftigten Kollegen gleichgestellt. Alle Arbeitnehmer - unabhéngig
davon, ob es sich um Teilzeitbeschéftigte, zu denen auch die geringfiigig Beschéf-
tigten gehoren, oder Vollzeitbeschéftigte handelt - haben die gleichen gesetz-
lichen Anspriiche im Arbeitsrecht.

Im Folgenden werden einige wesentliche Grundsétze kurz dargestellt. Weitere In-
formationen enthalten die Broschiiren , Teilzeit — Alles was Recht ist” und ,,Arbeits-
recht-Informationen fiir Arbeitnehmer und Arbeitgeber“ des Bundesministeriums
fur Arbeit und Soziales.

5.1. Grundsatz der Gleichbehandlung

Geringfiigig beschéftigte Arbeitnehmer diirfen wegen der geringfiigigen Beschéf-
tigung nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare vollzeitbeschéftigte
Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Griinde fiir eine Ungleichbehandlung
vorliegen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz, der in § 4 Abs. 1Satz 1 Teilzeit- und
Befristungsgesetz verankert ist, gilt fiir alle MaBnahmen und Vereinbarungen im
Arbeitsverhdltnis.

5.2. Bescheinigung lUber Arbeitsbedingungen

Der Arbeitgeber ist nach dem Nachweisgesetz verpflichtet, jedem Arbeitnehmer
spéatestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhéltnisses einen schriftlichen
Beleg tiber die wesentlichen Arbeitsbedingungen - z. B. Arbeitsentgelt, Arbeitszeit -
unter Hinweis auf die Méglichkeit des Arbeitnehmers zur Beitragsaufstockung in
der gesetzlichen Rentenversicherung auszustellen, es sei denn, dass ein schriftli-
cher Arbeitsvertrag ausgehdndigt wurde.
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5.3. Erholungsurlaub

Das Bundesurlaubsgesetz garantiert jedem Arbeitnehmer einen Mindesturlaub von
4 Wochen. Sofern der Arbeitgeber vollzeitbeschéftigten Arbeitnehmern héhere
Urlaubsanspriiche -z. B. 6 Wochen - gewéhrt, diirfen aufgrund des Gleichbehand-
lungsgebots (vgl. oben) Teilzeitkréfte, einschlieBlich der geringfiigig Beschéftigten,
ohne sachlichen Grund nicht benachteiligt werden.

5.4. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz haben alle Arbeitnehmer Anspruch auf Fort-
zahlung ihres regelméBigen Arbeitsentgelts durch den Arbeitgeber bis zu sechs
Wochen, wenn sie unverschuldet durch Arbeitsunféhigkeit infolge Krankheit an
der Arbeitsleistung verhindert sind. Dieser Anspruch steht gleichermaBen auch den
geringfigig (teilzeit)beschéftigten Arbeitnehmern fiir die Tage zu, an denen sie
ohne Arbeitsunféhigkeit zur Arbeitsleistung verpflichtet wéren. Fiir Arbeitgeber
mit in der Regel weniger als dreif3ig Arbeitnehmern, ausschlieBlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschéftigten, ibernimmt die Krankenkasse — mit Ausnahme der land-
wirtschafltichen Krankenkassen - grundsétzlich 80 % des an Arbeitnehmer fortzu-
zahlenden Arbeitsentgelts. Die Krankenkassen kdnnen diese Erstattungshéhe
jedoch per Satzungsregelung einschréanken, wobei Erstattungssédtze von weniger
als 40 % unzuléssig sind. Der Arbeitgeber muss sich fiir dieses Erstattungsverfahren
zusétzlich zu seinen Pauschalabgaben an einer Umlage beteiligen. In Fillen, in
denen die Krankenkasse die Erstattungshohe eingeschrankt hat, ist auch die Héhe
der Umlagesétze entsprechend abzusenken. Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See ist fiir alle geringfiigig Beschéftigten die zustédndige Lohn-
ausgleichskasse. Am Ausgleichsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See nehmen alle Arbeitgeber mit maximal 30 Beschéftigten teil.
Die Umlage 1 (U1) fiir den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit
betrégt derzeit 0,60 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts. Die Umlage 2 (U2) fiir den
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
betrédgt aktuell 0,07 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts. Bei Beschéftigten innerhalb
der Gleitzone ist die jeweilige Krankenkasse die zustédndige Lohnausgleichskasse.
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5.5. Entgeltfortzahlung bei Arbeitsausfall an Feiertagen

Der Arbeitgeber hat den geringfiigig Beschéftigten wie allen anderen Arbeitneh-
mern auch fiir die Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfallt, das
Arbeitsentgelt zu zahlen, das sie ohne den Arbeitsausfall erhalten hatten. Die An-
spruchsvoraussetzung des feiertagsbedingten Arbeitsausfalls ist erfiillt, wenn an
einem Tag, an dem der Arbeitnehmer sonst regelma8ig zur Arbeitsleistung ver-
pilichtetist, fiir ihn infolge eines Feiertags die Arbeit ausfallt.

5.6. Sonderzahlung/Gratifikationen

Ein genereller gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Sonderzahlung
oder Gratifikation (z. B. Weihnachtsgeld oder zusétzliches Urlaubsgeld) gegen sei-
nen Arbeitgeber besteht nicht. Ein Anspruch kann sich jedoch aus einem Tarifver-
trag, nach betrieblicher Regelung oder arbeitsvertraglicher Vereinbarung ergeben.
Aus der jeweiligen Rechtsquelle ist dann auch zu entnehmen, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welcher Héhe der Anspruch besteht. Gewéhrt der Arbeitgeber
eine Gratifikation an vollzeitbeschéftigte Arbeitnehmer, so darf er diese gering-
fiigig Beschaftigten nicht vorenthalten, es sei denn, fiir die unterschiedliche Be-
handlung liegt ein sachlicher Grund vor. Einem geringfiigig Beschaftigten ist daher
eine Gratifikation mindestens in dem Umfang zu gewéhren, der dem Anteil seiner
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschéftigten Arbeit-
nehmers entspricht.

5.7. Kiindigungsschutz

Fiir geringfiigig Beschéftigte gilt der Kiindigungsschutz wie fiir vollzeitbeschéftigte
Arbeitnehmer. Das betrifft den allgemeinen Kiindigungsschutz nach dem Kiindi-
gungsschutzgesetz und den besonderen Kiindigungsschutz, u. a. nach dem Mutter-
schutzgesetz, dem Bundeselterngeldgesetz, dem Elternzeitgesetz und nach dem
SGBIX (schwerbehinderte Menschen). Seit 1. Januar 2004 gilt das Kiindigungs-
schutzgesetz in Betrieben mit in der Regel mehr als 10 Arbeitnehmern (ausschlief3-
lich der zu ihrer Berufsbildung Beschéftigten). Fiir Arbeitnehmer, die am 31. Dezem-
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ber 2003 in einem Betrieb mit 10 oder weniger Arbeitnehmern beschéftigt waren,
findet das Kiindigungsschutzgesetz auch dann Anwendung, wenn im Betrieb mehr
als finf Arbeitnehmer tétig sind, die am 31. Dezember 2003 schon beschéftigt
waren. Teilzeitbeschéftigte Arbeitnehmer werden jeweils anteilig beriicksichtigt
(bis 20 Wochenstunden mit 0,5 bis 30 Wochenstunden mit 0,75).

Die Anwendung des Kiindigungsschutzgesetzes setzt weiterhin voraus, dass das
Arbeitsverhaéltnis in dem Betrieb oder Unternehmen ununterbrochen mindestens
sechs Monate bestanden hat. Nach dem Kiindigungsschutzgesetz ist eine Kiindi-
gung nur dann rechtswirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt ist, d. h., wenn sie
durch Griinde, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen,
oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschéaftigung
des Arbeitnehmers entgegenstehen, bedingt ist.

5.8. Kiindigungsfristen

Die gesetzliche Grundkiindigungsfrist, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzu-
halten haben, betragt vier Wochen zum Finfzehnten oder zum Ende eines Kalen-
dermonats. Bei voriibergehender Aushilfe kann fiir die ersten drei Monate eine
kiirzere Frist einzelvertraglich vereinbart werden. Bei einer mehr als zweijdhrigen
Dauer des Arbeitsverhéltnisses muss der Arbeitgeber ldngere Kiindigungsiristen
einhalten, z.B. nach zwei Jahren eine Frist von einem Monat zum Kalendermonats-
ende, nach fiinf Jahren eine Frist von zwei Monaten zum Kalendermonatsende.
(Bei der Berechnung der Beschéftigungsdauer werden Zeiten vor dem 25. Lebens-
jahr des Arbeitnehmers nicht berticksichtigt.) In Tarifvertrdgen kénnen vom Gesetz
abweichende (langere oder kiirzere) Kiindigungsfristen vereinbart werden. Einzel-
vertraglich kénnen nur ldngere als die gesetzlichen Fristen vereinbart werden; sie
diirfen fur die Kiindigung durch den Arbeitnehmer nichtldnger sein als fir die
Kindigung durch den Arbeitgeber (§ 622 Biirgerliches Gesetzbuch).

Ohne Einhaltung einer Frist kann das Arbeitsverhéaltnis gekiindigt werden, wenn
der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer hierfiir einen wichtigen Grund hat, der die
Fortsetzung des Arbeitsverhédltnisses bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist oder bis
zum Ablauf eines befristeten Arbeitsvertrages unzumutbar macht (§ 626 Biirger-
liches Gesetzbuch).
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6 e Steuerrecht

Das Arbeitsentgelt fiir eine geringfiigige Beschéftigung ist stets steuerpflichtig (Ein-
kiinfte aus nichtselbstdndiger Arbeit). Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer vom Ar-
beitsentgelt fir geringfiigig entlohnte Dauerbeschéftigungen (§ 8 Abs. 1 Nr.1SGB
IV) oder geringfiigige Beschéftigungen in Privathaushalten (§ 8a SGB IV) pauschal
oder nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte zu erheben.

6.1. Lohnsteuerpauschalierung

Fiir die Lohnsteuerpauschalierung ist zu unterscheiden zwischen der einheitlichen
Pauschsteuer von 2% (§ 40a Abs. 2 EStG) und der pauschalen Lohnsteuer mit einem
Steuersatz von 20 % des Arbeitsentgelts (§ 40a Abs. 2a EStG). In beiden Fillen der
Lohnsteuerpauschalierung ist Voraussetzung, dass eine geringfiigige Beschéfti-
gung im Sinne des § 8 Abs. 1Nr.1o0der des § 8a SGB IV vorliegt. Das Steuerrecht
kniipft damit an die Voraussetzungen des SGB IV an. Bei demselben Arbeitgeber ist
eine geringfiigige Beschéftigung, fiir deren Arbeitsentgelt die Lohnsteuer pauschal
erhoben wird, neben einer Hauptbeschéftigung mit der Erhebung der Lohnsteuer
nach Lohnsteuerkarte nicht zuldssig.

6.1.1. Einheitliche Pauschsteuervon 2%

Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte die
Lohnsteuer einschlieBlich Solidaritdtszuschlag und Kirchensteuer fiir das Arbeits-
entgelt aus einer geringfiigigen Beschiftigung oder aus einer geringfiigigen
Beschéftigung in Privathaushalten, fiir das er die Beitrdge zur gesetzlichen Renten-
versicherung von 15 % oder 5 % zu entrichten hat, mit einem einheitlichen Pausch-
steuersatz von insgesamt 2 % des Arbeitsentgelts erheben (einheitliche Pauschsteu-
er, § 40a Abs. 2 EStG).

In dieser einheitlichen Pauschsteuer sind neben der Lohnsteuer auch der Solidari-
tatszuschlag und die Kirchensteuer enthalten. Der einheitliche Pauschsteuersatz
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von 2 %ist auch anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer keiner erhebungsberechtig-
ten Religionsgemeinschaft angehort.

Das Einkommensteuergesetz schlieBt eine arbeitsvertragliche Ubernahme der ein-
heitlichen Pauschsteuer durch den Arbeitnehmer nicht aus.

6.1.2. Pauschaler Lohnsteuersatz von 20 %

Hat der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt aus einer geringfiigigen Beschaftigung
den (pauschalen) Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung von 15 % oder 5 %
nicht zu entrichten, kann er die pauschale Lohnsteuer mit einem Steuersatz von

20 % des Arbeitsentgelts erheben. Hinzu kommen der Solidaritédtszuschlag (5,5 % der
Lohnsteuer) und die Kirchensteuer nach dem jeweiligen Landesrecht. Fiir gering-
fiigig Nebenbeschéftigte, die in der Haupt- und Nebenbeschéftigung in einem
berufsstédndischen Versorgungswerk versichert sind, und fiir die keine Pauschal-
beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten sind, gilt gleichwohl
die Lohnsteuerpauschalierung i.H. von 2 %.

MaBgebend fiir die Lohnsteuerpauschalierung ist die sozialversicherungsrechtliche
Einordnung als geringfiigig entlohnte Beschaftigung. Dabei ist die Arbeitsentgelt-
grenze arbeitgeberbezogen zu priifen. Eine Zusammenrechnung des Arbeitsent-
gelts fur geringfiigige Beschaftigungen bei anderen Arbeitgebern erfolgt nicht.

6.2. Besteuerung nach Lohnsteuerkarte

Wahlt der Arbeitgeber fiir eine geringfiigige Beschéftigung im Sinne des § 8 Abs. 1
Nr.1oder des § 8a SGBIV die pauschale Lohnsteuererhebung nicht, so ist die Lohn-
steuer vom Arbeitsentgelt nach MaBBgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte zu erhe-
ben. Die Hohe des Lohnsteuerabzugs hangt dann von der Lohnsteuerklasse und
dem Lohnzahlungszeitraum ab. Der fiir die Lohnsteuerermittlung ma3gebende
Lohnzahlungszeitraum ist tiblicherweise der Kalendermonat.
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Beiden Lohnsteuerklassen I (Alleinstehende), II (bestimmte Alleinerziehende mit
Kind) oder IlI und IV (verheiratete Arbeitnehmer/innen) fallt fir das Arbeitsentgelt
aus einer geringfiigigen Beschéftigung (hdchstens 400 EUR monatlich) keine Lohn-
steuer an; anders jedoch bei Lohnsteuerklasse V oder VI. Im Rahmen einer Einkom-
mensteuerveranlagung wird auch nicht lohnsteuerbelastetes Arbeitsentgelt als
Einkiinfte aus nichtselbstdndiger Arbeit angesetzt. Bei Zusammenrechnung mit
weiteren Einkiinften kann sich im Einzelfall fiir das Arbeitsentgelt eine Steuerbe-
lastung ergeben.

Arbeitnehmer, die mehrere geringfiigige Beschdftigungen ausiiben oder neben
einer Hauptbeschéftigung einer geringfiigigen Nebenbeschéftigung nachgehen,
konnen bei ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung eine zweite Lohnsteuerkarte mit
der Lohnsteuerklasse VI erhalten. Zur Vermeidung des Lohnsteuerabzugs nach der
Steuerklasse VI bei insgesamt geringen Arbeitsléhnen besteht die Moglichkeit,
einen Freibetrag eintragen zu lassen.

6.3. Anmeldung und Abfiihrung der Lohnsteuer

Das Verfahren fiir die Anmeldung und Abfithrung der Lohnsteuer bei geringfiigi-
ger Beschéftigung richtet sich danach, ob die einheitliche Pauschsteuer von 2 %
erhoben wird. Wahlt der Arbeitgeber die Pauschalierung mit 2 %, ist stets — wie fiir
die pauschalen Beitrdge zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung - die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale) zustandig.
Wird die Lohnsteuer nicht mit der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % erhoben, ist
das Betriebsstéttenfinanzamt zustdndig (Lohnsteuer-Anmeldung).

6.3.1.  Einheitliche Pauschsteuer von 2%
Fiir die Falle der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % des Arbeitsentgelts ist stets die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zustdndig. Das gilt sowohl fir

den Privathaushalt als auch fiir andere Arbeitgeber.

Bei geringfiigiger Beschéftigung in Privathaushalten ist ausschlieBlich der Haus-
haltsscheck zu verwenden. In diesem Haushaltsscheck gibt der Arbeitgeber das
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Arbeitsentgelt an und teilt mit, ob die Lohnsteuer mit der einheitlichen Pauschsteu-
er erhoben werden soll. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
(Minijob-Zentrale) berechnet die einheitliche Pauschsteuer und zieht sie zusammen
mit den (pauschalen) Beitrdgen zur Kranken- und Rentenversicherung jeweils am
15.Juli und zum 15. Januar vom Arbeitgeber ein.

Andere Arbeitgeber berechnen die einheitliche Pauschsteuer selbst und teilen den
Betrag der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See mit dem Bei-
tragsnachweis mit.

6.3.2. Pauschale Lohnsteuer von 20 %, Lohnsteuer nach Lohnsteuerkarte

Fiir die Félle der Lohnsteuerpauschalierung von 20 % des Arbeitsentgelts oder der
Besteuerung nach MafBgabe der vorgelegten Lohnsteuerkarte ist stets das Betriebs-
stdttenfinanzamt zustdndig. Dies ist fiir den Privathaushalt als Arbeitgeber regel-
maBig das fur die Veranlagung zur Einkommensteuer zustdndige Wohnsitzfinanz-
amtund fir andere Arbeitgeber das Finanzamt, in dessen Bezirk sich der Betrieb
befindet.

Die insgesamt einbehaltene und iibernommene Lohnsteuer ist in der Lohnsteuer-
Anmeldung anzugeben und an das Betriebsstattenfinanzamt abzufiihren, ggf. ist
eine sog. Nullmeldung abzugeben. Der Arbeitgeber braucht keine weiteren Lohn-
steuer-Anmeldungen abzugeben, wenn er dem Betriebsstdttenfinanzamt mitteilt,
dass er im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum keine Lohnsteuer einzubehalten oder
zu ibernehmen hat, weil der Arbeitslohn nicht steuerbelastet ist (zur Lohnsteuer-
Anmeldung Hinweis auf § 41a EStG, R 41a.1 LStR).

Seitdem Kalenderjahr 2005 hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer-Anmeldung elek-
tronisch zu tibermitteln. Zur Vermeidung unbilliger Hérten kann das Betriebsstéat-
tenfinanzamt auf Antrag die Abgabe in Papierform weiterhin zulassen. Ein Harte-
fall kann insbesondere vorliegen, wenn und solange es dem Arbeitgeber nicht
zumutbar ist, die technischen Voraussetzungen einzurichten, die fiir die Ubermitt-
lung der elektronischen Lohnsteuer-Anmeldung nach der Steuerdaten-Ubermitt-
lungsverordnung erforderlich ist.
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6.4. Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte fir
ein zweites oder weiteres Dienstverhaltnis und eines
Hinzurechnungsbetrags

Ein Lohnsteuerabzug im zweiten oder weiteren Dienstverhaltnis kann in bestimm-
ten Féllen durch Eintragung eines Freibetrags auf der zweiten oder weiteren Lohn-
steuerkarte vermieden werden. Dieser Freibetrag ist fiir Arbeitnehmer bestimmt,
die nebeneinander mehrere Dienstverhéltnisse mit jeweils geringem Arbeitslohn
haben, von dem die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerkarte erhoben wird. Bei Rent-
nern, die neben einer Betriebsrente noch Arbeitslohn aus einem geringfiigigen Be-
schéftigungsverhaéltnis beziehen oder die mehrere Betriebsrenten erhalten, kann
ebenfalls der Lohnsteuerabzug vermieden werden.

Voraussetzung fir den Freibetrag ist, dass der Jahresarbeitslohn aus dem ersten
Dienstverhéltnis unterhalb des Betrags liegt, fiir den nach der Steuerklasse des
Arbeitnehmers erstmals Lohnsteuer zu erheben ist (2009 z. B. Steuerklasse I oder IV
bei Beriicksichtigung der ungekiirzten Vorsorgepauschale - fiir sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitnehmer-10.997 EUR, bei Berticksichtigung der gekiirzten
Vorsorgepauschale - fiir z. B. Beamte - 9.932 EUR). Durch die korrespondierende
Eintragung eines Hinzurechnungsbetrags in gleicher Hohe auf der ersten Lohn-
steuerkarte wird der erforderliche Ausgleich im Lohnsteuerabzugsverfahren sicher
gestellt.

Der Freibetrag ist gesetzlich begrenzt auf den Jahresbetrag der jeweiligen Steuer-
Kklasse, bis zu dem im ersten Dienstverhéltnis Lohnsteuer nicht zu erheben ist. Nach
Sinn und Zweck der Regelung soll der Arbeitnehmer den Freibetrag nur maximal
in Hohe desrestlichen nicht steuerbelasteten Arbeitslohns aus dem ersten Dienst-
verhdltnis beantragen. Dabei sollte beachtet werden, dass durch den Hinzurech-
nungsbetrag auf der ersten Lohnsteuerkarte bei hoherem Arbeitslohn als ange-
nommen ggf. Lohnsteuer fiir den Arbeitslohn dieses Dienstverhéltnisses einzu-
behalten ist. Dariiber hinaus kann die Eintragung des Freibetrags im Einzelfall dazu
fihren, dass Vorauszahlungen zur Einkommensteuer festzusetzen sind, z. B. weil
zusatzliche andere Einkiinfte vorhanden sind, fiir die die Lohnsteuererhebung nach
der Steuerklasse VInach bisherigem Verfahren eine Einkommensteuer-Vorauszah-
lungsfunktion erfiillt.
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Der Freibetrag ist nach amtlichem Vordruck beim Wohnsitzfinanzamt des Arbeit-
nehmers zu beantragen. Dabei sind die Lohnsteuerkarten beizufiigen. Der Vor-
druck ist beim Finanzamt erhéltlich.

Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Arbeitnehmer eine Einkommensteuer-
erkldrung abzugeben, weil er nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeits-
lohn bezogen hat (Pflichtveranlagung, § 46 Abs. 2 Nr. 2 EStG).

6.5. Steuerliche Forderung von Beschédftigungen in
Privathaushalten

Fir haushaltsnahe Beschéftigungsverhéltnisse, die in einem in der Europdischen
Union oder dem Européischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Arbeitge-
bers ausgelibt werden, kann der Arbeitgeber eine steuerliche Férderung bean-
spruchen:

Gefordert werden geringfiigige Beschéftigungen im Sinne des § 8a SGBIV. Es han-
delt sich nur dann um ein geringfiigiges Beschéaftigungsverhdltnis im Sinne dieser
Vorschrift, wenn der Arbeitgeber am Haushaltsscheckverfahren teilnimmt. Die Ein-
kommensteuer des Arbeitgebers erméBigt sich um 20 %, héchstens 510 EUR, seiner
Aufwendungen. Fiir andere haushaltsnahe Beschéftigungsverhéltnisse ist eine
SteuerermdBigung in Héhe von 20 %, hochstens 4.000 EUR, der Aufwendungen
moglich (§ 35a EStG):

Die SteuererméafBigung kann der Arbeitgeber im Rahmen seiner Einkommensteuer-
erklarung beantragen. Als Nachweis dient die dem Arbeitgeber von der Einzugsstel-
le (Minijob-Zentrale) zum Jahresende erteilte Bescheinigung nach § 28h Abs. 4 SGB
IV. Diese enthdlt den Zeitraum, fir den Beitrdge zur Rentenversicherung gezahlt
wurden, die Hohe des Arbeitsentgelts sowie die vom Arbeitgeber getragenen Ge-
samtsozialversicherungsbeitrage und Umlagen. Zusdatzlich wird in der Bescheini-
gung die Hohe der einbehaltenen Pauschsteuer beziffert.
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Teil 2 | Beschidftigung in der Gleitzone

1. Sozialversicherung
1.1 Einfiihrung einer Gleitzone

Fiir Arbeitsentgelte oberhalb von 400 EUR bis zur Grenze von 800 EUR wird eine so
genannte Gleitzone (Progressionszone) eingefiihrt. Arbeitsentgelte innerhalb der
Gleitzone (400,01 EUR bis 800,00 EUR) unterliegen der Versicherungspflicht in allen
Zweigen der Sozialversicherung. In der Gleitzone wird der Beitragsbemessung ein
reduziertes beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zugrunde gelegt. Der Arbeitnehmer
kann hierauf verzichten und den Beitrag zur Rentenversicherung entsprechend
seinem tatsachlichen Arbeitsentgelt zahlen. Er erwirbt damit héhere Rentenan-
wartschaften.

Der Arbeitgeber zahlt fiir das gesamte Arbeitsentgelt grundsétzlich den vollen
Arbeitgeberanteil ein, d. h., er trédgt die Halfte des — je nach Hohe der Beitrage zur
gesetzlichen Krankenversicherung individuell verschiedenen - Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrages (z. Z. durchschnittlich rund 20%).

Der vom Arbeitnehmer zu zahlende Beitrag steigtlinear von rund 9 % am Anfang
der Gleitzone bis zum vollen Arbeitnehmeranteil, d.h. bis zur Hélfte des individuel-
len Gesamtsozialversicherungsbeitrages, an.

1.2. Glattung des Ubergangs in die Gleitzone

Zur Glittung des Ubergangs in die Gleitzone ist das beitragspflichtige Arbeitsent-
gelt so bemessen, dass sich bei einem Arbeitnehmer

mit durchschnittlichem Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (2009 =40,15 %) am
Beginn der Gleitzone ein individueller Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz von
30 % (entsprechend der Pauschalabgabe bei geringfiigigen Beschéftigungsverhalt-
nissen) ergibt: Der Arbeitgeberanteil liegt bei 21%; fiir den Arbeitnehmer ergibt sich
hieraus der Startpunktvon 9 %.
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1.3. Ermittlung des Bemessungsentgelts in der Gleitzone

Das monatliche Bemessungsentgelt, aus dem der Gesamtbeitrag zur Sozialversiche-
rung errechnet wird, ist fiir Arbeitnehmer in der Gleitzone nach folgender Formel
Zu ermitteln:

Bemessungsentgelt = F x 400 + (2 - F) x (AE - 400)
AE ist das monatliche Arbeitsentgelt

F ist ein Faktor der sich ergibt, wenn die Pauschalabgabe bei geringfiigiger
Beschéftigung (30 %) durch den Sozialversicherungsbeitrag aller Ver-
sicherten (2009 =39,55 %1) dividiert wird. Seit dem 1. Januar 2010 betragt
der Faktor F folglich: 30 %/39,55 % =0,7585

1.4. Ermittlung des Sozialversicherungsbeitrages

Es kann sowohl der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, als auch der Beitrag fiir
einen einzelnen Zweig der Sozialversicherung (z. B. gesetzliche Rentenversiche-
rung) errechnet werden.

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag errechnet sich wie folgt:

Bemessungs- Gesamtsozialversicherungs- Gesamt-

entgelt beitragssatz - beitrag

Der Sozialversicherungsbeitrag zu einem Zweig der Sozialversicherung (Renten-,
Arbeitslosen-, Kranken- oder Pflegeversicherung) errechnet sich wie folgt:

Bemessungs- X Beitragssatz des — Gesamt-
entgelt Versicherungszweiges - beitrag

1 Wert ab1.Januar 2010, bestehend aus: 19,9 % Rentenversicherung; 2,8 % Arbeitslosenversicherung;
14,9 % allgemeiner Krankenversicherungssatz; 1,95 % Pflegeversicherung
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1.5. Ermittlung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung

Der Arbeitgeber zahlt grundsétzlich den vollen Arbeitgeberanteil fiir das tatsdch-
liche Arbeitsentgelt.

Arbeitsentgelt x 1/2 Beitragssatz = Arbeitgeberanteil

1.6. Ermittlung des Arbeitnehmeranteils zur Sozialversicherung

Der vom Arbeitnehmer zu zahlende Beitrag ermittelt sich aus der Differenz zwi-
schen dem insgesamt zu zahlenden Rentenversicherungsbeitrag und dem Arbeit-
geberanteil.

Gesamtbeitrag - Arbeitgeberanteil = Arbeitnehmeranteil

Beispiel: Berechnung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages fiir einen Arbeit-
nehmer mit einem Arbeitsentgelt (AE) von 600 EUR.
Der paritéatisch finanzierte Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung betrdgt 14,0 %. Dazu kommt ein Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten,
der nur von den Mitgliedern zu tragen ist.

Ermittlung des Bemessungsentgelts
Bemessungsentgelt = F x 400 + (2 - F) x (AE - 400)
=0,7585 x 400 + (2 - 0,7585) x (600 EUR - 400)

303,40 + 12415 x 200
303,40 + 248,30

Bemessungsentgelt = 551,70 EUR



Teil 2 | Beschaftigung in der Gleitzone

Ermittlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages

Bemessungs- X Gesamtsozialversicherungs-  ___ Gesamt-
beitragssatz entgelt - beitrag

551,70 EUR X 39,55% = 218,20 EUR

Ermittlung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung
Arbeitsentgelt x 1/2Beitragssatz = Arbeitgeberanteil
600 EUR x 1/2x38,65% =115,92 EUR
Ermittlung des Arbeitnehmeranteils zur Sozialversicherung

Gesamtbeitrag - Arbeitgeberanteil = Arbeitnehmeranteil
218,20 EUR - 115,92 EUR = 102,28 EUR

Erlduterung: Durch die Formel zur Berechnung des Bemessungsentgelts in der
Gleitzone wird erreicht, dass bei einem Entgelt von 600 EUR von
einem sozialversicherungspflichtigen Entgelt von 551,70 EUR ausge-
gangen wird.

Der Arbeitgeber zahlt den vollen Beitragsanteil auf das tatsachliche
Arbeitsentgelt, also 115,92 EUR. Der Arbeitnehmer zahlt einen gemin-
derten, auf das Bemessungsentgelt abgestellten Beitragsanteil von
102,28 EUR.
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Beachte: Fiir jeden Beschéftigten in der Gleitzone wird bei gleichem Einkommen
ein gleiches Bemessungsentgelt zugrunde gelegt. Entspricht der indivi-
duelle Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Beschaftigten dem durch-
schnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag, so ergibt sich fiir ihn ein
Einstiegsbeitragssatz von rd. 9 %. Zusammen mit einem durchschnittlichen
Beitragssatz des Arbeitgebers zur Sozialversicherung in Héhe von 21% er-
gibt sich damit wieder eine Gesamtbelastung von 30 %.

Der Einstiegsbeitragssatz kann aufgrund des individuellen Beitragssatzes
jeder Krankenkasse jedoch auch leicht darunter oder dartiiber liegen.

2.Steuerrecht

Weil bei einemn monatlichen Arbeitsentgelt oberhalb von 400 EUR keine gering-
fiigige Beschéftigung vorliegt und der Arbeitgeber pauschale Beitrdge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung in Hohe von 15 % oder 5 % nicht zu entrichten hat, ist die
Lohnsteuerpauschalierung mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % oder
mit dem Steuersatz von 20 % des Arbeitsentgelts nicht méglich. Deshalb hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach Maf3gabe der vorgelegten
Lohnsteuerkarte zu erheben.

3.Arbeitsrecht

Es gelten die gleichen arbeitsrechtlichen Anspriiche wie fir geringfiigig Beschéftig-
te (vgl. Ausfihrungen in Teil 1).
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Beispiele geringfligiger Beschéaftigungen:

Beispiel 1:
Geringfiigig beschdftigte Hausfrau, die in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert ist

Maria Maier ist Hausfrau. Um die Familienkasse aufzubessern, arbeitet sie als Kassie-
rerin. Ihr Verdienst betrdgt 400 EUR monatlich. Weitere Einkiinfte bezieht sie nicht.

Es ergeben sich folgende Abgaben:

Entgelt 400 EUR
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Rentenversicherung (15 %) 60 EUR
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Krankenversicherung (13 %) 52EUR
Steuer (2 %) 8 EUR

Frau Maier hat die Moglichkeit, zusétzlich zum Arbeitgeberbeitrag 4,9 % ihres Ent-
gelts (19,60 EUR) an die Rentenversicherung abzufiithren und erwirbt dadurch An-
spriche auf alle Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung.

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschéaftigung
gemds § 8 Abs.1Nr.1SGB IV die pauschalen Rentenversicherungsbeitrage zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieflich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
aber nach den Merkmalen der von Frau Maier vorgelegten Lohnsteuerkarte erhe-
ben.
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Beispiel 2:
Geringfiigig beschdftigte Hausfrau, nicht gesetzlich krankenversichert

Elfriede Olbaum ist Hausfrau. Um die Familienkasse aufzubessern, arbeitet sie an
zwei Vormittagen in der Woche in einem privaten Haushalt. Ihr Verdienst betragt
400 EUR monatlich. Weitere Einkiinfte bezieht sie nicht. Ihr Ehemann ist Beamter.
Da sie beihilfeberechtigtist, gehort sie keiner gesetzlichen Krankenversicherung
an.

Es ergeben sich folgende Abgaben:

Entgelt 400 EUR
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Rentenversicherung (5 %) 20EUR
Steuer (2 %) 8 EUR

Zur Krankenversicherung féllt kein Pauschalbeitrag an, weil Frau Olbaum nicht
gesetzlich krankenversichert ist.

Frau Olbaum hat die Mdglichkeit, zusétzlich zum Arbeitgeberbeitrag 14,9 % ihres
Entgelts (59,60 EUR) an die Rentenversicherung abzufiihren und erwirbt dadurch
Anspriiche auf alle Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung.

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschaftigung im
Privathaushalt (§ 8a SGB IV) die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlielich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der von Frau Olbaum vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.
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Beispiel 3:
Mehrere geringfiigige Beschdftigungen

Hannelore Braun ist alleinerziehende Mutter. Sie hat vormittags mehrere Arbeits-
stellen angenommen, fiir die sie je nach Arbeitszeit unterschiedlich entlohnt wird.
Bei Rechtsanwalt Kahl erhdlt sie 350 EUR monatlich, bei Familie Freund 350 EUR
und im Haushalt Erhard 125 EUR monatlich. Der paritétisch finanzierte Beitragssatz
zur gesetzlichen Krankenversicherung betrdgt 14 %. Dazu kommt ein Anteil von 0,9
Beitragssatzpunkten, der nur von den Mitgliedern zu tragen ist.

Die Entgelte werden zusammengerechnet. Frau Braun erzielt also ein Arbeitsent-
geltvon 825 EUR monatlich.

Es ergeben sich folgende Abgaben:
Entgelt Rechtsanwalt Kahl 350,00 EUR

Beitrag zur Rentenversicherung (19,9 %)
Arbeitgeberanteil(9,95 %) 34,83 EUR
Arbeitnehmeranteil (9,95 %) 34,83 EUR

Beitrag zur Krankenversicherung (14 %)
Arbeitgeberanteil (7 %) 24,50 EUR
Arbeitnehmeranteil (7 %) 24,50 EUR

(zzgl. eines Anteils von 0,9 Beitragssatzpunkten,
den Frau Braun allein trégt.) 3,15 EUR

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung (2,8 %)
Arbeitgeberanteil (1,4 %) 4,90 EUR
Arbeitnehmeranteil (1,4 %) 4,90 EUR
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Beitrag zur Pflegeversicherung (1,95 %)
Arbeitgeberanteil (0,975 %)
Arbeitnehmeranteil (0,975 %)

Entgelt Familie Freund
entspricht den Beitrdgen bei Rechtsanwalt Kahl

Entgelt Haushalt Erhard

Beitrag zur Rentenversicherung (19,9 %)
Arbeitgeberanteil (9,95 %)
Arbeitnehmeranteil (9,95 %)

Beitrag zur Krankenversicherung (14 %)
Arbeitgeberanteil (7 %)
Arbeitnehmeranteil (7 %)

(zzgl. eines Anteils von 0,9 Beitragssatzpunkten,
der nur von den Mitgliedern zu tragen ist.)

Beitrag zur Arbeitslosenversicherung (2,8 %)
Arbeitgeberanteil (1,4 %)
Arbeitnehmeranteil (1,4 %)

Beitrag zur Pflegeversicherung (1,95 %)
Arbeitgeberanteil (0,975 %)
Arbeitnehmeranteil (0,975 %)

3,41EUR
3,41EUR

350,00 EUR

125,00 EUR

12,44 EUR
12,44 EUR

8,75EUR
8,75 EUR

0,11EUR

1,75 EUR
1,75 EUR

1,22 EUR
1,22 EUR

Aufgrund dieser Beitrdage erwirbt Frau Braun volle Anspriiche in der Sozialver-

sicherung.
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Fiir das Arbeitsentgelt der Beschéaftigungen sind keine pauschalen Beitrédge zur
Rentenversicherung zu entrichten; deshalb ist die Pauschalierung mit dem einheit-
lichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts nicht méglich.

Lohnsteuerlich werden die Arbeitsentgelte fiir bei mehreren Arbeitgebern ausge-
libten geringfiigigen Beschéftigungen nach § 8 Abs.1Nr.1SGB IV zur Priifung der
monatlichen Arbeitsentgeltgrenze i.H.v. 400 EUR nicht zusammengerechnet. Weil
das monatliche Arbeitsentgelt der Beschaftigung bei Rechtsanwalt Kahl, der Fami-
lie Freund sowie des Haushalts Erhard jeweils 400 EUR nicht tibersteigt, liegen lohn-
steuerlich jeweils geringfiigige Beschéftigungen vor. Die Arbeitgeber kénnen die
Lohnsteuer pauschal mit 20 % des Arbeitsentgelts (zuziiglich 5,5 % Solidaritédtszu-
schlag von der pauschalen Lohnsteuer und ggf. Kirchensteuer) oder nach den Merk-
malen der von Frau Braun vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.

Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte fiir das zweite und weitere
Dienstverhéltnis und eines Hinzurechnungsbetrags.

Weil der Jahresarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhaltnis von Frau Braun (bei
Rechtsanwalt Kahl) unterhalb des Betrags liegt, fir den nach der auf der Lohn-
steuerkarte eingetragenen Steuerklasse II erstals Lohnsteuer zu erheben ist
(2007:12.383 EUR), kann sie auf den weiteren Lohnsteuerkarten mit der Lohnsteuer-
klasse VI einen Freibetrag eintragen lassen. Fiir den Arbeitslohn bei Familie Freund
monatlich 350 EUR und fiir den Haushalt Erhard monatlich 125 EUR; hierdurch
koénnen die Arbeitslohne ohne Lohnsteuerabzug ausgezahlt werden. Auf der ersten
Lohnsteuerkarte tragt das Finanzamt einen Hinzurechnungsbetrag von 475 EUR
ein. Dadurch hat Rechtsanwalt Kahl von einem rechnerischen Arbeitslohn i.H.v.
825 EUR (Arbeitslohn 350 EUR zuziiglich Hinzurechnungsbetrag 475 EUR) Lohn-
steuer zu erheben. Fiir einen Monatslohn i.H.v. 825 EUR betrégt die Lohnsteuer
nach der Steuerklasse I 0 EUR. Rechtsanwalt Kahl kann den Arbeitslohn also ohne
Lohnsteuereinbehalt auszahlen. Hat Frau Braun fiir das erste Dienstverhéltnis eine
Lohnsteuerkarte mit der Steuerklasse I vorgelegt, &ndern sich die steuerlichen
Folgen nicht.
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Lasst Frau Braun keine Freibetrdge eintragen, haben die Arbeitgeber Freund und
Erhard Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI einzubehalten. Nach Ablauf des Kalen-
derjahres hat Frau Braun eine Einkommensteuererklarung abzugeben, weil sie
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat. Die zuviel
einbehaltenen Lohnsteuer wird dann erstattet oder auf eine etwaige Einkommens
steuer angerechnet.

Beispiel 4:
Nebenbeschdftigung von versicherungspflichtigen Arbeitnehmern

Franz Brauer verdient in seinem Hauptberuf als Einzelhandelsverkdufer 2.000 EUR
brutto im Monat. Als Frithaufsteher ist er regelméBig in einer Backerei beschéftigt
und verdient monatlich 400 EUR hinzu.

Herr Brauer unterliegt in der Hauptbeschéftigung der Versicherungspflicht. Eine
Zusammenrechnung der geringfiigig entlohnten Beschiftigung mit der versiche-
rungspilichtigen (Haupt)Beschéftigung erfolgt nicht, weil das Arbeitsentgelt

400 EUR nicht tibersteigt. Die Beschéftigung in der Backerei bleibt somit als gering-
fiigig entlohnte Beschéftigung in der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflege-
versicherung versicherungsfrei.

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschaftigung
gemal § 8 Abs.1Nr.1SGB1V die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieBlich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der von Herrn Brauer vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.

Beispiel 5:
Wie Beispiel 4, aber Herr Brauer nimmt eine weitere geringfiigige Beschéftigung

als Austrdger von Wochenbldttern mit einem monatlichen Arbeitsentgelt von
100 EUR auf.
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Herr Brauer unterliegt in der Hauptbeschéftigung der Versicherungspflicht. Eine
Zusammenrechnung der geringfiigig entlohnten Beschiftigung mit der versiche-
rungspflichtigen (Haupt)Beschéftigung findet nicht statt, weil das Arbeitsentgelt
400 EUR nicht tibersteigt. Die Beschéftigung in der Backerei bleibt somit als gering-
fiigig entlohnte Beschéftigung in der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflege-

versicherung versicherungsfrei.

Die weitere Beschéftigung als Zeitungsaustrager wird jedoch mit der versiche-
rungspflichtigen Hauptbeschéiftigung zusammengerechnet (Ausnahme: Arbeits-
losenversicherung), so dass sich fiir den zweiten Nebenverdienst folgende Beitrédge

zur Sozialversicherung ergeben:

Entgelt als Zeitungsaustrager

Beitrag zur Rentenversicherung (19,9 %)
Arbeitgeberanteil (9,95 %)
Arbeitnehmeranteil (9,95 %)

Beitrag zur Krankenversicherung (14 %)
Arbeitgeberanteil (7 %)
Arbeitnehmeranteil (7 %)

(zzgl. ein Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten,
der nur von den Mitgliedern zu tragen ist.)

Beitrag zur Pflegeversicherung (1,95 %)
Arbeitgeberanteil (0,975 %)
Arbeitnehmeranteil (0,975 %)

100,00 EUR

9,95 EUR
9,95 EUR

7,00 EUR
7,00 EUR

0,90 EUR

0,98 EUR
0,98 EUR

Die weitere Tatigkeit als Zeitungsaustrédger ist eine geringfiigige Beschéftigung
gemail § 8 Abs. 1Nr. 1SGB 1V, fiir die pauschale Beitrdge zur Rentenversicherung
nicht zu entrichten sind. Deshalb kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht mit
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dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % erheben, sondern muss zwischen der
Lohnsteuerpauschalierung mit 20 % des Arbeitsentgelts (zuziiglich Solidaritéts-
zuschlagi.H.v. 5,5 % der Lohnsteuer und ggf. Kirchensteuer nach der jeweiligen
Landesregelung) oder nach der vorgelegten Lohnsteuerkarte wéihlen.

Beispiel 6:
Nebenbeschdftigung von Beamten und Pensiondren

Werner Richter ist im Hauptberuf Verwaltungsbeamter. Nach Feierabend erledigt
er die Personalbuchhaltung fiir einen Handwerksbetrieb. Sein Monatsverdienst aus
dieser Nebentétigkeit betragt 400 EUR.

Es ergeben sich folgende Abgaben:
Entgelt 400 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Rentenversicherung (15 %) 60 EUR

Steuer (2 %) 8 EUR

Herr Richter hat die Moglichkeit, zusétzlich zum Arbeitgeberanteil 4,9 % seines
Entgelts (19,60 EUR) aus der Nebenbeschéftigung an die Rentenversicherung abzu-
fihren. Dadurch erwirbt er Anspriiche auf Rente aus der Rentenversicherung. Zur
Krankenversicherung ist kein Pauschalbeitrag zu entrichten, weil Herr Richter
nicht gesetzlich krankenversichert ist.

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschéftigung
gemal § 8 Abs.1Nr. 1SGB IV die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieflich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der von Herrn Richter vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.
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Beispiel 7:
Nebenbeschdftigung von Selbstdndigen

Fritz Dunkel betreibt als Selbstédndiger einen Zeitungskiosk. Er ist privat kranken-
versichert. Nebenbei betreut er das Anwesen, in dem er seine Geschéaftsrdume ange-
mietet hat. Fir diese Nebenbeschéftigung zahlt ihm der Hauseigentiimer monat-
lich 100 EUR.

Es ergeben sich folgende Abgaben:

Entgelt 100 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Rentenversicherung (15 %) 15 EUR

Herr Dunkel hat die Méglichkeit, den pauschalen Rentenbeitrag des Arbeitgebers
auf den Mindestbeitrag (30,85 EUR) aufzustocken, das heif3t, er miisste 15,85 EUR
zusétzlich zahlen.

In diesemn Fall behdlt der Arbeitgeber 15,85 EUR vom Bruttoentgelt ein und tiber-
weist den Gesamtbeitrag an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See als Einzugs- und Meldestelle zur Weiterleitung an die Rentenversicherung.
Dadurch erwirbt Herr Dunkel Anspriiche auf alle Leistungen der gesetzlichen
Rentenversicherung. Zur Krankenversicherung féllt kein Pauschalbeitrag an, weil
Herr Dunkel nicht gesetzlich krankenversichert ist.

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschéftigung
gemal § 8 Abs.1Nr. 1SGB1V die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieflich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der von Herrn Dunkel vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.




Beispiele Geringfiigiger Beschaftigungen

Beispiel 8:
Geringfiigig beschdftigte Rentner, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind

Die 67-jahrige Maria Weif3 bezieht eine volle Altersrente, ist in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert und beaufsichtigt an zwei Tagen in der Woche die
Kinder der Familie Neugebauer bei der Erledigung ihrer Schulaufgaben. Sie erhélt
ein monatliches Entgelt von 400 EUR.

Es ergeben sich folgende Abgaben:
Entgelt 400 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Rentenversicherung (5 %) 20 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Krankenversicherung (5 %) 20 EUR

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschaftigung im
Privathaushalt (§ 8a SGB IV) die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieBlich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der von Frau Weif3 vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.




Beispiele Geringfligiger Beschaftigungen

Beispiel 9:
Geringfiigig beschdftigte Arbeitslose, die in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert sind

Der Bauarbeiter Ferdinand Bott ist arbeitslos geworden. Nun pflegt er im Rahmen
einer geringfiigigen Beschéftigung im Privathaushalt Haus und Garten eines Be-
kannten. Daftr erhélt er ein monatliches Entgelt von 400 EUR.

Es ergeben sich folgende Abgaben:
Entgelt 400 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Rentenversicherung (5 %) 20 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Krankenversicherung (5 %) 20 EUR

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschéaftigung
gemadl § 8 Abs.1Nr.1SGB IV die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieBlich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der von Herrn Bott vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.

Da Herr Bott arbeitslos ist, ist er verpflichtet, den zeitlichen Umfang seiner gering-
fiigigen Beschéftigung sowie die Hohe des daraus erzielten Entgeltes seiner zustdn-
digen Arbeitsagentur zu melden. Diese prift anschlieBend das weitere Vorliegen
von Arbeitslosigkeit sowie eine eventuelle Anrechnung dieses Nebeneinkommens
auf Leistungen der Arbeitsférderung.




Beispiele Geringfiigiger Beschaftigungen

Beispiel 10:
Geringfiigige Beschiiftigung und Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG (sog. Ubungsleiterfrei-
betrag)

Eine familienversicherte Hausfrau tibt im Rahmen einer abhéngigen Beschéftigung
bei einer 6ffentlich-rechtlichen oder als gemeinniitzig anerkannten privaten Schu-
le nebenberuflich eine Lehrtétigkeit aus. Sie erhélt ein monatliches Arbeitsentgelt
von 550 EUR. Fur die nebenberufliche Lehrtiatigkeit kommt ein jéhrlicher Freibe-
trag von héchstens 2.100 EUR in Betracht (§ 3 Nr. 26 EStG). Die Lehrerin hat beim
Arbeitgeber schriftlich beantragt, von dem steuerfreien Jahresbetrag monatlich

175 EUR zu berticksichtigen, so dass das beitrags- und steuerpflichtige Arbeitsent-
gelt monatlich 400 EUR nicht Uibersteigt.

Weil der Arbeitgeber fiir das Arbeitsentgelt der geringfiigigen Beschéftigung

gem. § 8 Abs. 1Nr. 1SGB IV die pauschalen Rentenversicherungsbeitrdge zu ent-
richten hat, kann er die Lohnsteuer einschlieBlich Solidaritdtszuschlag und Kirchen-
steuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts oder
nach den Merkmalen der vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.

Beispiel 11:
Kurzfristige Beschiftigung

Frau Gabi Klein ist familienversichert und arbeitet als Raumpflegerin befristet

bei Familie Assmann vom 02.05. bis zum 18.06.

(Sechs-Tage-Woche) 48 Kalendertage
gegen ein monatliches Arbeitsentgelt von 700 EUR
bei Familie Bauer vom 02.05. bis zum 03.08. 94 Kalendertage

gegen ein monatliches Arbeitsentgelt von 400 EUR




Beispiele Geringfligiger Beschaftigungen

Die Beschéftigung bei Familie Assmann ist wegen ihrer Dauer und die Beschéfti-
gung bei Familie Bauer wegen der Hohe des monatlichen Arbeitsentgelts gering-
fiigig. Mithin ist Frau Klein in beiden Beschéftigungen versicherungsirei. Eine Zu-
sammenrechnung der beiden Beschéftigungen kann nicht vorgenommen werden,
da es sich bei der Beschéftigung bei Familie Assmann um eine kurzfristige Beschéfti-
gung und bei der Beschéftigung bei Familie Bauer um eine geringfiigig entlohnte
Beschéftigung handelt.

Entgelt bei Familie Assmann 700 EUR
Es fallen keine Pauschalbeitrage an.

Entgelt bei Familie Bauer 400 EUR
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Rentenversicherung (5 %) 20 EUR

Pauschalbeitrag des Arbeitgebers
zur Krankenversicherung (5 %) 20 EUR

Fiir das Arbeitsentgelt kurzfristiger Beschédftigungen gemés § 8 Abs. 1Nr. 2 SGB IV
kann die Lohnsteuer weder mit der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % noch mit
dem Pauschsteuersatz i.H.v. 20 % des Arbeitsentgelts erhoben werden. Auch die
Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40a Abs. 1EStG (kurzfristige Beschéftigung
bis zu 18 zusammenhédngenden Arbeitstagen) mit dem Steuersatz von 25 % ist nicht
moglich. Die Lohnsteuer ist nach den Merkmalen der von Frau Klein vorgelegten
Lohnsteuerkarte zu erheben.

Fiir die geringfiigige Beschéftigung nach § 8a SGB IV bei Familie Bauer sind pau-
schale Beitrdge zur Rentenversicherung zu entrichten. Folglich kann Familie Bauer
die Lohnsteuer mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts
oder nach der von Frau Klein vorgelegten Lohnsteuerkarte erheben.




Beispiele Errechnung

Beispiele zur Errechnung des Bemessungsentgelts
und des individuellen Arbeitnehmerbeitrages in der
Gleitzone

Beispiel 1:

Berechnung des Gesamtbeitrages zur Sozialversicherung fiir einen Arbeitnehmer
mit einem Arbeitsentgelt (AE) von 400,01 EUR.

Der paritdtisch finanzierte Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung
betrdgt14 %. Dazu kommt ein Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten, der nur von den
Mitgliedern zu tragen ist.

Bemessungsentgelt: Fx400+(2-F) x(AE-400)

303,40 +1,2415x 0,01

=303,41EUR
Gesamtbeitrag:
Bemessungsentgelt x (einheitlicher) Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
303,41 EURXx 39,55% =120,00 EUR
Arbeitgeberbeitrag:
1/2x AE x Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
1/2x400,01 EUR x39,55% =79,10 EUR
Arbeitnehmerbeitrag:

Gesamtbeitrag - Arbeitgeberbeitrag
120,00 EUR- 79,10 EUR =40,90 EUR



Beispiele Errechnung

Beispiel 2:

Berechnung des Gesamtbeitrages zur Sozialversicherung fiir einen Arbeitnehmer
mit einem Arbeitsentgelt (AE) von 800,00 EUR.

Der einheitliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung betréagt 14,9 %.

Bemessungsentgelt: F x 400 + (2-F) x (AE-400)
303,40 +1,2415 x 400
=800 EUR
Gesamtbeitrag:
Bemessungsentgelt x Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
800 EURx39,55% =316,40 EUR
Arbeitgeberbeitrag:
1/2 x AE x Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
1/2x 800 EUR x 39,55 % =158,20 EUR
Arbeitnehmerbeitrag:

Gesamtbeitrag - Arbeitgeberbeitrag
316,40 EUR-158,20 EUR =158,20 EUR



Beispiele Errechnung

Beispiel 3:

Berechnung des Beitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung fiir einen Arbeit-
nehmer mit einem Arbeitsentgelt (AE) von 600 EUR.

Bemessungsentgelt: F x 400 + (2-F) x (AE-400)
303,40 + 11,2415 x 200
=551,70 EUR
Gesamtbeitrag:
551,70 EUR x Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung
551,70 EUR x19,9% =109,79 EUR
Arbeitgeberbeitrag:
AE x 1/2 Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung
600EURXx 1/2 x 19,9% =59,70 EUR
Arbeitnehmerbeitrag:

Gesamtbeitrag - Arbeitgeberbeitrag
109,79 EUR - 59,70 EUR =50,09 EUR



Birgertelefon

Birgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen - wir antworten

Rente:
Unfallversicherung/Ehrenamt:
Arbeitsmarktpolitik und -férderung:
Arbeitsrecht:

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs:

Infos fiir behinderte Menschen:

Ausbildungsférderung/Ausbildungsbonus:

Europdischer Sozialfonds/Soziales Europa:
Mitarbeiterkapitalbeteiligung:

Gehorlosen/Horgeschadigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de

01805 6767-10

01805 6767-11

01805 6767-12

01805 6767-13

01805 6767-14

01805 6767-15

01805 6767-18

01805 6767-19

01805 6767-20

Schreibtelefon: 01805 6767-16
Fax: 01805 6767-17
Gebérdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

www.bmas.de - info@bmas.bund.de
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	1. Geringfügig      entlohnte Beschäf- tigung (§ 8 Viertes Buch Sozialgesetz- buch – SGB IV)
	1.1. Sozialver-   sicherung
	1.1.1. Kranken- versicherung
	1.1.2. Renten- versicherung mit Aufstock-ungsoption
	1.1.3. Unfallver- sicherung
	1.2. Zusammen- treffen mehr-     erer Beschäfti- gungen
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